
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/5/14 3Ob83/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1974

Norm

EO §7 Da

EO §54

EO §54 Abs1 Z3

Rechtssatz

Das iS des § 7 Abs 2 EO erforderliche Vorbringen ist ein notwendiges iS des § 54 Abs 1 Z 3 EO, das für die Beurteilung

der Berechtigung zur Exekutionsführung und auch für den späteren Verlauf des Verfahrens von Bedeutung ist,

insbesonders bei der Erhebung von Rechtsmitteln und Einwendungen iS der §§ 7 Abs 2, 35, 36 EO, Klarheit scha:en

soll, auf welchen Umstand die Berechtigung zur Exekutionsführung gestützt wird.
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